
Wissenschaftliche Fachtagung des  
Fachverbands Glücksspielsucht e.V. 

Berlin, 30.11.2017 
RiLG Dr. Jan-Philipp Rock 

Landgericht Hamburg 
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Quelle: http://online.casinocity.com/jurisdictions/ (abgerufen am 24.11.2017) 



Länder Anzahl der registrierten Webseiten 

1. Curacao 334 

2. Malta 299 

3. Großbritannien 220 

4. Gibraltar 73 

5. Zypern 38 

6. Kaihnawake 34 

7. Deutschland 16 
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Quelle: http://online.casinocity.com/jurisdictions/ (abgerufen am 24.11.2017) 



6 Quelle: http://online.casinocity.com/payment-methods/ (abgerufen am 24.11.2017) 
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Quelle: https://service3.lbb.de/cos/amazon/plv_amazon.pdf (abgerufen 
am 03.01.2018) 
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Quelle: https://service3.lbb.de/cos/amazon/plv_amazon.pdf (abgerufen 
am 03.01.2018) 



1. Einleitung: Die Rechtslage zu Online-Casinos 

2. Instrumente zur Durchsetzung des 
Glücksspielrechts im Internet 

3. Insbesondere: Kontrolle der Finanzströme 
a) Rechtliche Möglichkeiten zur Unterbindung der 

 Zahlungsabwicklung 

b) Öffentliches Recht (Kurz): Behördliche Untersagung der 
Zahlungsabwicklung 

c) Strafrecht: Insbesondere Geldwäsche (§ 261 StGB) 

d) Zivilrecht: „Chargeback“ der Glücksspielzahlung 

4. Ausblick 
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1. Einleitung: Die Rechtslage zu Online-
 Casinos 
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§ 4 Allgemeine Bestimmungen 
 
(…) 
 
(4) Das Veranstalten und das Vermitteln 
öffentlicher Glücksspiele im Internet ist verboten. 
 
(5) Abweichend von Absatz 4 können die Länder 
zur besseren Erreichung der Ziele des § 1 den 
Eigenvertrieb und die Vermittlung von Lotterien 
sowie die Veranstaltung und Vermittlung von 
Sportwetten im Internet erlauben, wenn keine 
Versagungsgründe nach § 4 Abs. 2 vorliegen und 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: (…) 
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 Kategorisches Verbot des Internetglücksspiels in 
§ 4 Abs. 4 GlüStV (Problem: Was ist ein 
„Glücksspiel“?) 

 Möglichkeit der Lizenzvergabe (nur) für 
Vermittlung von Lotterien sowie die 
Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 
im Internet, § 4 Abs. 4 GlüStV 

 EU-Lizenzen und Altlizenzen des Landes 
Schleswig-Holstein haben keine exterritoriale 
Legalisierungswirkung 

 Totalverbot des Internetglücksspiels ist m.E. 
sowohl europarechtskonform als auch 
verfassungsgemäß 
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Quelle: https://www.stake7.com/ (abgerufen am 25.11.2017) 
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Quelle: https://www.stake7.com/ (abgerufen am 25.11.2017) 
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Quelle: https://www.stake7.com/ (abgerufen am 25.11.2017) 
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Quelle: https://www.stake7.com/ (abgerufen am 25.11.2017) 



17 Quelle: https://www.stake7.com/ (abgerufen am 25.11.2017) 
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Quelle: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nach-den-paradise-papers-gluecksspiel-
milliardaer-gauselmann-droht-online-kasinos-mit-lizenzverlust-1.3757904 (abgerufen am 
26.11.2017) 
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Quelle: http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/nach-den-paradise-papers-gluecksspiel-
milliardaer-gauselmann-droht-online-kasinos-mit-lizenzverlust-1.3757904 (abgerufen am 
26.11.2017) 



 In der Konsequenz: Strafbarkeit der Veranstalter 
wegen der Veranstaltung unerlaubten 
Glücksspiels (§ 284 StGB) (sowie der Spieler wg. 
Beteiligung am Glücksspiel,§ 285 StGB) 
◦ Gilt auch für ausländische Anbieter, soweit das Angebot 

ersichtlich auf den deutschen Markt gerichtet ist 
◦ Auch Beihilfestrafbarkeit möglich 

 Nichtigkeit des zwischen Spieler und Veranstalter 
zugrundeliegenden Glücksspielvertrags gem. § 
134 BGB 

 

=>  Problem: Rechtsdurchsetzung im Fall von im 
 Ausland ansässigen „Offshore“-Plattformen 
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2. Instrumente zur Durchsetzung des 
 Glücksspielrechts im Internet 
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Land B: Glücksspiel 
erlaubt 

Land A: Glücksspiel 
unerlaubt 

Glücksspieler Glücksspielanbieter 
Vertrag 

Access 
Provider 

Service 
Provider 

Finanzinstitut A Finanzinstitut B 
 

Geldfluss 

Informationsfluss 

Rechtsbeziehung 

(=Content Provider) 

    Kein Zugriff  



 

 

 

3. Insbesondere: Kontrolle der 
 Finanzströme 
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a)  Rechtliche Möglichkeiten zur 
 Unterbindung der Zahlungsabwicklung 
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§ 4 Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit 
Erlaubnis der zuständigen Behörde des jeweiligen 
Landes veranstaltet oder vermittelt werden. Das 
Veranstalten und das Vermitteln ohne diese 
Erlaubnis (unerlaubtes Glücksspiel) sowie die 
Mitwirkung an Zahlungen im Zusammenhang mit 
unerlaubtem Glücksspiel sind verboten. 
 
(…)  
 
=> Wie kann das Verbot durchgesetzt werden? 
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1. Öffentliches Recht: Untersagungsmöglichkeit gem. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 GlüStV nach Vorbild des 
amerikanischen Unlawful Internet Gambling 
Enforcement Act (UIGEA) 

2. Strafrecht: Sanktionierung der bei den 
Finanzinstituten verantwortlichen Mitarbeitern 
(Rock/Seifert, ZBB 2009, 377 ff.) 

 Insbesondere: (Leichtfertige) Geldwäsche gem. § 261 
 Abs. 5 StGB  

3. Zivilrecht: Rückabwicklung der durch die Spieler 
veranlassten Zahlungen durch Rückgabe von 
Lastschriften, Widerruf von Kreditkartenbelastungen 
und Rückabwicklung elektronischer Zahlungen 
(Rock/Seifert, ZBB 2008, 259 ff.) 

 „Chargeback“ 
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b)  Öffentliches Recht (Kurz): Behördliche 
 Untersagung der Zahlungsabwicklung 
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§ 9 Glücksspielaufsicht 
 
(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfüllung der 
nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder auf Grund 
dieses Staatsvertrages begründeten öffentlich-rechtlichen 
Verpflichtungen zu überwachen sowie darauf hinzuwirken, 
dass unerlaubtes Glücksspiel und die Werbung hierfür 
unterbleiben. Die zuständige Behörde des jeweiligen Landes 
kann die erforderlichen Anordnungen im Einzelfall erlassen. 
Sie kann insbesondere (…) 
 
4. den am Zahlungsverkehr Beteiligten, insbesondere den 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten, nach vorheriger 
Bekanntgabe unerlaubter Glücksspielangebote die 
Mitwirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an 
Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel untersagen. 
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 Bislang: „Zahnloser Tiger“ 

 Glücksspielaufsicht macht meines Wissens von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch 

 Ebenfalls BaFin im Rahmen der Bankenaufsicht: 
„Wir können nicht prüfen, wer illegal anbietet.“ 

 Lösungsmöglichkeit: Erstellung einer 
rechtssicheren „White List“ und Übersendung an 
Zahlungsdienstleister kumulativ durch 
Glücksspielaufsicht und BaFin samt 
Untersagungsverfügung der Glücksspielaufsicht 
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c)  Strafrecht: Insbesondere Geldwäsche (§ 
 261 StGB) 
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 Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel (§§ 
284, 25 Abs. 2, 27 StGB) 
◦ Problem: Vorsätzliches Handeln erforderlich, schwer 

nachweisbar 

 Geldwäsche, § 261 StGB 
◦ Möglichkeit der leichtfertigen Begehung in § 261 

Abs. 5 StGB 
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Kreditkarteninhaber 
          „Spieler“ 

Kartenemittent 
„Kreditinstitut des 
Spielers“ 

Kreditinstitut des 
Glückspielanbieters 
„Acquirer“ 

Offenes Vertriebssystem, z.B. 
Visa und MasterCard 

Geldtransfer, 
Codierung „7995“ 

Kreditkartenunternehmen 

Vertragsunternehmen 
„Glücksspielanbieter“ 
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Differenzierung zwischen verantwortlichen 

Mitarbeitern bei  

 

 der Bank des Spielers 

 der Bank des Glücksspielanbieters („Acquirer“) 

 und dem Kreditkartenunternehmen 

 

„Verantwortliche Mitarbeiter“: 

Geldwäschebeauftragter sowie  

Vorstände und leitende Angestellte (je nach  

Aufgabenverteilung im Innenverhältnis 
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(1) Wer einen Gegenstand, der aus einer in Satz 
2 genannten rechtswidrigen Tat herrührt, 
verbirgt, dessen Herkunft verschleiert oder die 
Ermittlung der Herkunft, das Auffinden, die 
Einziehung oder die Sicherstellung eines 
solchen Gegenstandes vereitelt oder gefährdet, 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 
zu fünf Jahren bestraft. Rechtswidrige Taten im 
Sinne des Satzes 1 sind (…) 

4.Vergehen  

a) (…) § 284 
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(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 
leichtfertig nicht erkennt, daß der Gegenstand 
aus einer in Absatz 1 genannten 
rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  
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Kreditkarteninhaber 
          „Spieler“ 

Kartenemittent 
„Kreditinstitut des 
Spielers“ 

Kreditinstitut des 
Glückspielanbieters 
„Acquirer“ 

Offenes Vertriebssystem, z.B. 
Visa und MasterCard 

Geldtransfer, 
Codierung „7995“ 

Kreditkartenunternehmen 

Vertragsunternehmen 
„Glücksspielanbieter“ 
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 Tatobjekt: „Gegenstand“ 
◦ Forderung des Glücksspielanbieters aus dem 

Glücksspielvertrag mit dem Spieler 

 Vortat: § 284 StGB gem. § 261 Abs. 1 S. 2 
Nr. 4a StGB im Falle der gewerbsmäßigen 
Begehung 
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 Herrühren des Tatgegenstands aus Vortat: 
◦ Unmittelbar Erlangte (scelere quaesita), aber nicht 

Tatwerkzeuge (instrumenta sceleris) 

◦ Vortat ist die Veranstaltung des unerlaubten Glücksspiel 

◦ Gegenstand (Forderung des Glücksspielanbieters) ist 
Produkt der Veranstaltung unerlaubten Glücksspiel 

 Tathandlung: 
◦ „Erwerbs-, Besitz- und Verwendungstatbestands“ gem. § 

261 Abs. 2 StGB erfasst alltägliche Bankgeschäfte 
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Problem: Nachweis des Vorsatzes oder der 
Leichtfertigkeit der verantwortlichen 
Personen 
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 Insbesondere: Vorsatz, dass Zahlung an 
einen unerlaubten Glücksspielanbieter 
abgewickelt wird 
◦ In der Praxis schwer nachweisbar 

 Aber: Leichtfertigkeit hinsichtlich der 

inkriminierten Herkunft ausreichend (§ 
261 Abs. 5 StGB) 

 Problem: Was ist Leichtfertigkeit? 
◦ Gesteigerter Grad der Fahrlässigkeit (= grobe 

Fahrlässigkeit i.S.d. Zivilrechts) 

◦ Aber individueller Maßstab 
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„Leichtfertigkeit legt derjenige an den Tag, der grob fahrlässig 

nicht bedenkt, dass der Gegenstand einer Katalogtat 

entstammt, weil er sich in grober Achtlosigkeit oder aus 

besonderer Gleichgültigkeit keine oder unzutreffende  

Gedanken über die Herkunft des Gegenstandes macht, obwohl 

sich die wahre Herkunft nach der Sachlage geradezu  

aufdrängt.“ 

 

„Missachtung ernstzunehmender Pflichten“ 
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1. Pflichten nach dem GwG/KWG 

2. Allgemeine Sorgfaltsanforderungen 
◦ Marktgröße und hoher Anteil von 

Kreditkartenzahlungen 

◦ Leichte Identifizierungsmöglichkeit wegen 
MCC 

◦ Strafbarkeit gem. § 284 StGB gehört zum 
Erfahrungswissen der Bankmitarbeiter 

◦ Indizien: Bearbeitungsgebühr für 
Glücksspieltransaktionen (siehe zuvor) 
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Damit kommt eine Strafbarkeit aus meiner 
Sicht in Betracht. 
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Kreditkarteninhaber 
          „Spieler“ 

Kartenemittent 
„Kreditinstitut des 
Spielers“ 

Kreditinstitut des 
Glückspielanbieters 
„Acquirer“ 

Offenes Vertriebssystem, z.B. 
Visa und MasterCard 

Geldtransfer, 
Codierung „7995“ 

Kreditkartenunternehmen 

Vertragsunternehmen 
„Glücksspielanbieter“ 
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 Wie zuvor, jedoch zumeist sogar 
vorsätzliches Handeln 
◦ Die Bank des Glücksspielanbieters kennt 

regelmäßig das Geschäftsfeld ihrer (Groß-
)Kunden 

 Wenn nicht, dann auf jeden Fall 
Leichtfertigkeit 

 Auch (u.a.) Strafbarkeit gem. §§ 284, 27 
StGB (Bei 
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Kreditkarteninhaber 
          „Spieler“ 

Kartenemittent 
„Kreditinstitut des 
Spielers“ 

Kreditinstitut des 
Glückspielanbieters 
„Acquirer“ 

Offenes Vertriebssystem, z.B. 
Visa und MasterCard 

Geldtransfer, 
Codierung „7995“ 

Kreditkartenunternehmen 

Vertragsunternehmen 
„Glücksspielanbieter“ 
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Zusammenarbeit mit Acquirern trotz 
Kenntnis über die (illegale) 
Zahlungsabwicklung kann zu einer 
Strafbarkeit wegen Beihilfe oder als Mittäter 
führen. 
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 Bank des Spielers: 
◦ Leichtfertige Geldwäsche (§ 261 Abs. 5 StGB) 

 Acquirer: 
◦ Vorsätzliche Geldwäsche 

◦ Andere Straftaten (insbesondere Beteiligung am 
unerlaubten Glücksspiel) 

 Kreditkartenunternehmen: 
◦ Ggf. Geldwäsche oder Beteiligung an unerlaubtem 

Glücksspiel 
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d)  Zivilrecht: „Chargeback“ der 
 Glücksspielzahlung 

 

50 



 
§ 134 BGB: Gesetzliches Verbot 
 
Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot 
verstößt, ist nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz ein  
anderes ergibt. 
 
 
§ 284 StGB: Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels 

(1) Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glücksspiel 
veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen hierzu 
bereitstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
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Ausgangspunkt: Forderung gem. § 134 BGB 
nicht durchsetzbar, aber was tun wenn 
bereits gezahlt? 

 

Zunächst: möglichst schnell reagieren!! 
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 Rückgabe mindestens 6 Wochen nach 
Transaktion ohne Begründung möglich 

 Klagen von Offshore-Glücksspielanbietern 
gegen Spieler vor deutschen Gerichten 
werden meines Erachtens erfolglos sein 
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Kreditkartenbelastungen sind grundsätzlich  
unwiderrufliche Anweisungen, aber 
◦ Einräumung eines Widerrufsrechts durch AGBs 

einiger Kreditinstitute im Falle nichtiger 
Forderungen 

◦ In jedem Fall: Einwand des Rechtsmissbrauchs 
wegen „liquide beweisbaren Mangel im 
Valutaverhältnis“ 
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Kreditkarteninhaber 
          „Spieler“ 

Kartenemittent 
„Kreditinstitut des 
Spielers“ 

Kreditinstitut des 
Glückspielanbieters 
„Acquirer“ 

Offenes Vertriebssystem, z.B. 
Visa und MasterCard 

Geldtransfer, 
Codierung „7995“ 

Kreditkartenunternehmen 

Vertragsunternehmen 
„Glücksspielanbieter“      „Valutaverhältnis“ 
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Kreditkartenbelastungen sind grundsätzlich  
unwiderrufliche Anweisungen, aber 
◦ Einräumung eines Widerrufsrechts durch AGBs 

einiger Kreditinstitute im Falle nichtiger 
Forderungen 

◦ In jedem Fall: Einwand des Rechtsmissbrauchs 
wegen „liquide beweisbaren Mangel im 
Valutaverhältnis“ 

 Leicht beweisbar: Einfache Internet-Recherche 
erbringt Illegalität des Anbieters, oder Blick in 
die „White List“ 
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Kreditkartenzahlung möglichst schnell 
(Ausschlussfristen in AGBs) unter Angabe des 
„wahren Grundes“, nämlich illegalem Online-
Glücksspiel reklamieren 
◦ Nicht lügen! (Bsp.: „Zahlung nicht autorisiert“) 

◦ Problem: Formulare der Banken sind regelmäßig 
nutzlos 
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Deswegen: formloses Schreiben 

 Sachverhalt darlegen 

 Rückabwicklung der Kreditkartenzahlung im  
Wege des „Chargeback“ fordern 

 Begründung: „Nichtigkeit der Forderung 
wegen unerlaubtem Glücksspiel“(§ 4 Abs. 4 
GlüStV, § 284 StGB) oder „invalid claim“  

 Wichtig: Belege beifügen! („liquide beweisbar 
nichtig“) 
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 In einer E-Mail möglichst schnell 
Rückabwicklung fordern und auf illegales 
Glücksspiel (§ 4 Abs. 4 GlüStV, § 284 StGB) 
verweisen 

 Nach Berichten von Anwälten oftmals 
Rückabwicklung ohne Beanstandung  

 Zudem: Lastschrift/Kreditkartenabbuchung des 
E-Wallet-Dienstleisters kann unter den 
genannten Voraussetzungen m.E. ebenfalls 
rückabgewickelt werden (Risiko, wenn 
Abbuchung nicht als Glücksspielforderung 
individualisiert) 
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4. Fazit 
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1. Online-Casinos sind in Deutschland nach § 4 
Abs. 4 GlüStV (bis auf die Inhaber von 
Altlizenzen von SH) kategorisch illegal. 

2. (Auch ausländische) Glücksspielanbieter sowie 
deren Gehilfen (Lizenzgeber?) können sich der 
Veranstaltung unerlaubtem Glücksspiels (§ 284 
StGB) bzw. der Beihilfe hierzu schuldig machen. 

3. Zahlungsdienstleister können, je nach Rolle und 
Kenntnis, sich der (vorsätzlichen oder 
leichtfertigen) Geldwäsche (§ 261 StGB) oder 
sogar der Beihilfe zum unerlaubten Glücksspiel 
schuldig machen. 
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4. Bereits veranlasste Zahlungen können 
regelmäßig innerhalb der jeweiligen 
Ausschlussfristen rückabgewickelt werden… 

5. …aber zur effektiven Durchsetzung ist 
schnelles Handeln erforderlich! 
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jan-philipp.rock@lg.justiz.hamburg.de 


